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Verteiler:

Vorstand, Fachprüfer,

Geschäftsführer und betrieblich Verantwortliche 

der Mitgliedsunternehmen der GTGA e.V.

Bonn, den 2. Juni 2021

Rechtliche Entwicklungen Mai 2021

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Ihnen mit diesem Rundschreiben in knapper Form einen Überblick über ausgesuchte, aus unserer Sicht relevante, Corona-Informationen und rechtliche Entwicklungen aus den Bereichen Arbeits-, Sozialversicherungs- und Tarifrecht, Bauvertragsrecht, Vergaberecht, Steuerrecht sowie zu neuen Gesetzgebungsvorhaben zur Verfügung stellen.

I. Corona Informationen

I) Formularbeginn

Erleichterungen für Geimpfte und Genesene beschlossen

Die Bundesregierung hat am 4. Mai 2021 die Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung – SchAusnahmV) beschlossen. Die Regelung in § 28c Infektionsschutzgesetz (IfSG) sieht vor, dass die Bundesregierung inzidenzunabhängig ermächtigt wird, durch Rechtsverordnung Erleichterungen oder Ausnahmen von Geboten und Verboten für Personen zu regeln, bei denen von einer Immunisierung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 auszugehen ist oder die ein negatives Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen können. Die Verordnung sieht insbesondere vor, dass

· geimpfte und genesene Personen hinsichtlich bereits bestehender Ausnahmen von Schutzmaßnahmen mit Personen gleichgestellt werden, die negativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sind, 

· Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen nicht mehr für geimpfte und genesene Personen gelten und dass

· Gebote zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und Abstandsgebote für geimpfte, genesene und getestete Personen von den Erleichterungen und Ausnahmen unberührt bleiben, d.h. dass Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin zu tragen ist und Abstandsgebote einzuhalten sind.

Pressemitteilung des BMJV v. 04.05.2021
Referentenentwurf: Dritte Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung 

Am 21. Mai 2021 ist der Referentenentwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung bekannt geworden. Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld (KuG) soll für Betriebe, die bis zum 30. September 2021 Kurzarbeit eingeführt haben, ermöglicht werden. Außerdem soll die volle Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge ebenfalls bis zum 30. September 2021 verlängert werden. Die hälftige Erstattung soll vom 1. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2021 ermöglicht werden. Beides soll für Betriebe gelten, die bis zum 30. September 2021 Kurzarbeit eingeführt haben.

Zudem soll eine Regelung zur Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen im Insolvenzfall in § 2 KugV ergänzt werden: Danach soll grundsätzlich kein Anspruch auf Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge ab dem Kalendermonat bestehen, in dem der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wird. Dies soll bis einschließlich des Kalendermonats gelten, in dem das Insolvenzgericht über den Insolvenzantrag entschieden hat oder der Insolvenzantrag zurückgenommen wurde. 

Voraussichtlich wird sich das Bundeskabinett am 2. Juni 2021 mit der Verordnung befassen. Sie soll einen Tag nach der Verkündung in Kraft treten.

Bundesrat stimmt Änderungen an Corona-Notbremse zu

Der Bundesrat hat am 28. Mai 2021 zahlreichen Änderungen im Infektionsschutzgesetz zugestimmt, die die Bundesnotbremse präzisieren, im Einzelnen: 

Hochschulen sind künftig von der Verpflichtung zum Wechselunterricht ausgenommen, zudem werden die Regelungen zu den praktischen Ausbildungen an Hochschulen, Berufsschulen oder anderen Berufsbildungseinrichtungen präzisiert, um die praktischen Ausbildungsabschnitte zu ermöglichen.

Für die Aus- und Fortbildung in den Bereichen Polizei, Justiz, Rettungsdienst, Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz und Kritischen Infrastrukturen sowie Trainings für Piloten und Crewmitglieder, die gesetzlich zwingend durchzuführen sind, sind Ausnahmen vorgesehen.

Kinder zwischen 6 und 16 Jahren müssen keine FFP2-Masken mehr tragen - für sie reicht der so genannte Mund-Nasen-Schutz aus.

Neben Ärzten können künftig auch Apothekerinnen und Apotheker Nachtragungen zum Beispiel im Impfpass vornehmen. 

Das Ausstellen unrichtiger Impf- oder Testbescheinigungen wird künftig mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe geahndet, der Gebrauch einer gefälschten Impf- oder Testbescheinigung mit bis zu einem Jahr.

Das Gesetz stellt ausdrücklich klar, dass der Anspruch auf Versorgung bei Impfschäden auch bei Schädigungen durch die Corona-Schutzimpfung gilt.

Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet. Anschließend kann es im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Schon am Tag darauf treten die meisten Änderungen in Kraft.

Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages: Zweites Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze
II. Arbeits- Sozialversicherungs- und Tarifrecht

Kündigung wegen Covid-19-Quarantäne unwirksam

Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses, die ein Arbeitgeber aufgrund einer behördlich angeordneten Quarantäne gegenüber seinem Arbeitnehmer ausgesprochen hatte, ist unwirksam. Der Arbeitnehmer befand sich auf telefonische Anordnung des Gesundheitsamts in häuslicher Quarantäne. Der Arbeitgeber bezweifelte die Quarantäneanordnung und verlangte eine schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamtes. Als diese auch nach mehreren Tagen noch nicht vorlag, kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis.

Auch wenn der Arbeitgeber grundsätzlich keinen Kündigungsgrund für die Rechtswirksamkeit einer fristgerechten Kündigung vor Gericht darlegen muss, wenn das  Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung findet, kann eine Kündigung dennoch als sittenwidrig und treuwidrig angesehen werden. Das ist der Fall, wenn sich der Arbeitnehmer an eine behördliche Quarantäneanordnung hält und gleichwohl vom Arbeitgeber ausdrücklich aufgefordert wird, entgegen der Quarantäneanweisung im Betrieb zu erscheinen.

Pressemitteilung des ArbG Köln Nr. 1/2021 v. 21.04.2021
Kein Beschäftigungsanspruch bei ärztlich attestierter Befreiung von der Maskenpflicht

Ein Arbeitgeber darf die Beschäftigung seines Arbeitnehmers im Betrieb verweigern, wenn es diesem – belegt durch ein ärztliches Attest – nicht möglich ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Der Arbeitnehmer ist in diesem Fall arbeitsunfähig.

Gem. § 3 Abs. 1 d) der geltenden Coronaschutzverordnung des Landes NRW besteht eine Maskenpflicht. Auch aus § 2 Abs. 5 Nr. 3 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung ergibt sich die Verpflichtung des Arbeitgebers, zum größtmöglichen Schutz der Beschäftigten die Maskenpflicht anzuordnen. Zusätzlich ist diese Anordnung vom Direktionsrecht gedeckt. Das Tragen einer FFP-2-Maske dient dem Infektionsschutz der Mitarbeiter und Besucher.  Ist der Arbeitnehmer ärztlich attestiert nicht zum Tragen der Maske in der Lage, so ist er arbeitsunfähig und deshalb nicht zu beschäftigen.

Ein Anspruch auf Zuweisung eines leidensgerechten Arbeitsplatzes in Form einer Beschäftigung im Homeoffice ist im Einzelfall zu prüfen und zu verneinen, wenn zumindest Teile der Aufgaben in der Betriebsstätte erledigt werden müssen. 

Pressemitteilung des LArbG Köln Nr. 3/2021 v. 03.05.2021
Kein Arbeitsunfall bei Sturz auf dem Weg ins Homeoffice

Ein Arbeitnehmer, der morgens auf dem Weg von seinen privaten Wohnräumen zur (erstmaligen) Arbeitsaufnahme in seinem Homeoffice auf der innerhäusigen Treppe verunglückt, steht weder gemäß § 8 Absatz 2 Nummer 1 SGB VII (Wegeunfall) noch gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 SGB VII (Betriebsweg) unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Bei der Wegeunfallversicherung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Durchschreiten der Haustür des Gebäudes. Nach der Rechtsprechung des BSG kann ein im Homeoffice Beschäftigter niemals innerhalb des Hauses bzw. innerhalb der Wohnung auf dem Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit wegeunfallversichert sein.

Bei Betriebswegen handelt es sich um Strecken, die in Ausübung der versicherten Tätigkeit zurückgelegt würden. Vor- und Nachbereitungshandlungen der versicherten Arbeitsleistungen fallen nicht darunter. Befindet sich der Arbeitnehmer auf dem Weg in sein Arbeitszimmer zur erstmaligen Aufnahme seiner versicherten Tätigkeit, scheidet daher die Annahme eines Betriebsweges aus.

Pressemitteilung des LSG Essen v. 05.05.2021
Urteil des EuGH vom 14.5.19 – Auswirkung auf Darlegungslast im Überstundenprozess 

Das Urteil des EuGH vom 14.5.2019 - C-55/18 - hat keine Aussagekraft für die Darlegungs- und Beweislast im Überstundenprozess im Hinblick auf die Frage der Anordnung, Duldung oder Betriebsnotwendigkeit von Überstunden. Dem EuGH kommt keine Kompetenz zur Entscheidung über Fragen der Vergütung zu. Dies ergibt sich aus Art. 153 AEUV.

Pressemitteilung des LArbG Hannover v. 10.05.2021
Änderung der Rechtsprechung des BAG zu Ausschlussfristen

Bislang hat das BAG Vertragsklauseln als wirksam angesehen, die nur in außergewöhn-lichen, von den Vertragspartnern bei Vertragsabschluss nicht für regelungsbedürftig gehaltenen Fällen gegen das Gesetz verstoßen, da eine am Sinn und Zweck solcher Klauseln orientierte Auslegung ergebe, dass derartige Ausnahmefälle von der Klausel gar nicht erfasst werden sollen (BAG vom 20.6.2013 – 8 AZR 280/12). Hieran hält der 8. Senat des BAG nicht weiter fest. 

Nunmehr gilt: Eine pauschale Ausschlussklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder vorformulierten Vertragsbedingungen, wonach ausnahmslos alle Ansprüche verfallen, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben, wenn sie nicht innerhalb bestimmter Fristen vom Anspruchsinhaber geltend gemacht und eingeklagt werden, erfasst alle Ansprüche, welche die Arbeitsvertragsparteien aufgrund ihrer durch den Arbeitsvertrag begründeten Rechtsbeziehung gegeneinander haben. Eine Verfallklausel, die für beide Vertragsparteien gleichermaßen den Verfall etwaiger gegenseitiger Ansprüche vorsieht, kann sprachlich nicht in zwei Verfallklauseln, die den Verfall etwaiger Ansprüche jeweils nur für eine der Parteien anordnet, geteilt werden. Der Verwender muss eine solche Klausel daher nicht nach den Grundsätzen über die personale Teilunwirksamkeit von Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen sich gelten lassen. Mangels Teilbarkeit der Klausel führt dies zu ihrem vollständigen Fortfall unter Aufrechterhaltung des Vertrags im Übrigen. An ihre Stelle treten nach § 306 Abs. 2 BGB die gesetzlichen Vorschriften und damit das Verjährungsrecht, das nach den Wertungen des Gesetzgebers für den Regelfall einen angemessenen Ausgleich der widerstreitenden Interessen bereithält.

Entscheidung des 8. Senats des BAG, Urteil vom 26.11.2020 – 8 AZR 58/20
Keine Mehrheit für erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen

Die gemeinsame Initiative von Bremen, Berlin und Thüringen zur Stärkung der tariflichen Ordnung konnte sich im Bundesrat nicht durchsetzen: Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tarifgesetzes erhielt bei der Abstimmung am 28. Mai 2020 nicht die erforderliche Plenarmehrheit.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann das zuständige Ministerium eine Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit vornehmen. Der Tarifvertrag gilt dann auch, obwohl Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite nicht tarifgebunden ist. Bremen, Berlin und Thüringen wollten Tarifverträge leichter für allgemeinverbindlich erklären lassen. Mit dem Ziel, bestehende tarifliche Strukturen abzustützen, hatten die drei Länder insbesondere veränderte Modalitäten der Antragstellung und Beschlussfindung im Tarifausschuss sowie konkretisierte Vorgaben, unter welchen Voraussetzungen ein „öffentliches Interesse“ an der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen besteht, vorgeschlagen. Sie wiesen darauf hin, dass die Tarifbindung branchenübergreifend stark rückläufig sei, Tarifverträge die ihnen zugedachte Ordnungs- und Befriedungsfunktion im Arbeits- und Wirtschaftsleben aber nur dann erfüllen könnten, wenn ihnen durch hinreichende Verbreitung prägende Bedeutung für die Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse zukomme. 

Gesetzesantrag der Länder Bremen, Berlin, Thüringen: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tarifvertragsgesetzes
III. Bauvertragsrecht

Unterschreitung der anerkannten Regeln der Technik

Zur Herstellung eines mangelfreien Werks ist erforderlich, dass es die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Üblicherweise verspricht der Auftragnehmer bei Vertragsschluss stillschweigend die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, so dass ein Mangel vorliegt, wenn die Werkleistung diesen Erfordernissen nicht genügt. Will der Auftragnehmer die anerkannten Regeln der Technik mit der geplanten Art der Ausführung unterschreiten, muss er den Auftraggeber - soweit dieser die Unterschreitung nicht aus eigener Fachkunde erkennen kann - hierauf ausdrücklich hinweisen.

OLG Brandenburg, Urteil vom 09.07.2020 - 12 U 76/19; IBRRS 2021, 1359

BGH, Beschl. v. 24.03.2021 - VII ZR 125/20 (Nichtzulassungsbeschw. zurückgewiesen)

Geschuldeter Leistungsumfang ist vertraglich zu vereinbaren

Wird der Auftragnehmer auf der Grundlage eines detaillierten Angebots mit der Lieferung und dem Einbau einer Edelstahlrinne beauftragt, gehören Flansche zum Anschluss der Abdichtungsebenen nur dann zum geschuldeten Leistungsumfang, wenn dies vertraglich vereinbart wird. Von einem Stahl- und Metallbauer, der nur den Auftrag für die Herstellung und den Einbau einer Ablaufrinne erhält, sind Kenntnisse über die Abdichtung von Schwimmbädern nicht zu erwarten. Er muss deshalb die Absicht des Architekten, eine Abdichtung durch das Umgießen der Rinne mit Epoxidharz zu erreichen, nicht hinterfragen.

OLG Schleswig, Urteil vom 08.03.2019 - 1 U 60/18; IBRRS 2021, 1364

BGH, Beschl. v. 10.03.2021 - VII ZR 77/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)

Bauhandwerkersicherung – Verjährungsbeginn

Die Verjährungsfrist des Anspruchs auf Stellung einer Bauhandwerkersicherung nach  
§ 648a Abs. 1 Satz 1 BGB i.d.F. vom 23.10.2008 (jetzt § 650f Abs. 1 Satz 1 BGB) beginnt nicht vor dem Verlangen des Unternehmers nach Sicherheit. 

BGH, Urteil vom 25.03.2021 - VII ZR 94/20
Nachtrag "baubetriebliche Ablaufstörungen"

Macht ein Auftragnehmer Ansprüche wegen Bauzeitverlängerung geltend, die sowohl auf vertragsgemäßen Anordnungen als auch auf vertragswidrigen Eingriffen des Auftraggebers beruhen, müssen die vertragsgemäßen und vertragswidrigen Bauzeitverlängerungen hinsichtlich ihrer jeweiligen Ursache und ihres jeweiligen Umfangs deutlich getrennt voneinander dargelegt werden. Nur dann sind die Voraussetzungen für die verschiedenen Ansprüche schlüssig dar​gelegt. Eine abstrakte Zuordnung und Schadensberechnung, bei der dem vom Auftragnehmer zu Grunde gelegten Bauablauf der sog. störungsmodifizierte Bauablauf ohne Berücksichtigung des tatsächlichen Bauablaufs gegenübergestellt wird, ist für den Schadensnachweis nur bedingt geeignet.

OLG Zweibrücken, Beschluss vom 03.12.2020 - 5 U 62/20, IBRRS 2021, 1462

Leistung erbracht, keine Mängelrüge, Prüffrist verstrichen: Leistung abgenommen

Die Leistung des Auftragnehmers ist abgenommen, wenn er seine Leistung vollständig erbracht hat, der Auftraggeber keine Mängelrügen erhoben hat und eine gewisse Prüffrist verstrichen ist.

OLG Oldenburg, Urteil vom 29.09.2020 - 13 U 89/18, IBRRS 2021, 1461

BGH, Beschl. v.10.03.2021 - VII ZR 171/20 (Nichtzulassungsbeschw. zurückgenommen)
§ 4 Abs. 7 VOB/B ist AGB-konform

Wird die Leistung erst ab einer Auftragssumme von 10.000 Euro förmlich abgenommen, liegt darin ein Eingriff in die VOB/B, so dass sie nicht mehr "als Ganzes" vereinbart ist. Die Klausel des § 4 Abs. 7 VOB/B, wonach der Auftraggeber den Bauvertrag kündigen kann, wenn die Leistung mangelhaft ist und der Auftragnehmer seiner Pflicht zur Mängelbeseitigung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nachkommt, hält einer dann gebotenen isolierten AGB-Kontrolle stand und ist wirksam.

OLG Koblenz, Urteil vom 28.07.2020 - 4 U 1282/17, IBRRS 2021, 1529 

BGH, Beschl. v. 24.03.2021 - VII ZR 136/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)

Kein Einbehalt bei allgemeinem Mängelverdacht

Der Erwerber kann beim Bauträgervertrag die Bezahlung einer fälligen Abschlagsforderung wegen bis dahin aufgetretener Baumängel in angemessenem Verhältnis zum voraussichtlichen Beseitigungsaufwand verweigern. Ein allgemeiner "Mängelverdacht" reicht zur Begründung eines Mängel- oder Zurückbehaltungsrechts allerdings nicht aus. 

OLG Schleswig, Urteil vom 27.04.2018 - 1 U 90/15, IBRRS 2021, 1533

BGH, Beschl. v. 27.01.2021 - VII ZR 125/18 (Nichtzulassungsbeschw. zurückgewiesen)

IV. Vergaberecht

Aufhebungsgrund: Pandemische Verbreitung des Corona-Virus 

Der Auftraggeber ist zur Aufhebung berechtigt, wenn sich die Grundlage des Vergabeverfahrens durch die pandemische Verbreitung des neuartigen Corona-Virus wesentlich geändert hat.

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 10.02.2021 - Verg 22/20
Kein Ausschluss ohne Aufklärung 

Der Ausschluss des erstplatzierten Bieters ohne Aufklärung ist vergaberechtlich unzulässig.

VK Westfalen, Beschluss vom 20.08.2020 - VK 3-19/20, IBRRS 2021, 1560

Abweichung von zwingender Einbaureihenfolge führt zum Angebotsausschluss

Wird in den Vergabeunterlagen eines offenen Vergabeverfahrens eine zwingende Reihenfolge des Einbaus vorgegeben und weist der Bauzeitenplan eines Bieters eine von der Baubeschreibung abweichende Reihenfolge der Bauleistungen aus, weicht sein Angebot von den Vorgaben der Vergabeunterlagen ab und ist auszuschließen.

VK Bund, Beschluss vom 23.04.2021 - VK 2-29/21
Keine Verpflichtung zu gleicher Kalkulation vergleichbarer LV-Positionen 

Ein Angebot enthält nicht die geforderten Preise, wenn ein Bieter die für einzelne Positionen aus dem Leistungsverzeichnis vorgesehenen Preise ganz oder teilweise in andere Positionen verlagert. Legt er dieses Vorgehen nicht offen, liegt grundsätzlich eine unzulässige Mischkalkulation vor. Allerdings stellt nicht jede versteckte Preiszuordnung eine Mischkalkulation dar, weil die Kalkulation grundsätzlich Sache des Bieters ist. Die Kalkulationsfreiheit schließt die Befugnis ein, festzulegen, zu welchen Einzelpreisen die Positionen des Leistungsverzeichnisses ausgeführt werden sollen. Nicht jede Position des Leistungsverzeichnisses muss nach den gleichen Maßstäben kalkuliert werden. Insbesondere muss der für jede Position verlangte Preis nicht mindestens den hierfür entstehenden Kosten des Bieters entsprechen. 

VK Westfalen, Beschluss vom 16.03.2021 - VK 2-1/21, IBRRS 2021, 1417


V. Steuerrecht

Wesentliche Pflichten eines Geschäftsführers

Externe (selbstständige) Bilanzbuchhalter/innen und Steuerberater helfen Unternehmen, ihre buchhalterischen und steuerlichen Pflichten zu erfüllen. Die Weitergabe von für die ordnungsgemäße Erfüllung dieser Pflichten erforderlichen Informationen gehört zu den wesentlichen Pflichten eines Geschäftsführers.

FG München, Urteil vom 10.3.2021, 3 K 1123/19
Auch wenn ein externer Steuerberater engagiert ist, obliegt die Kontrollpflicht dem Geschäftsführer. Dieser kann sich dabei nicht auf mangelnde Steuerkenntnisse berufen.

Abgabe der E-Bilanz

Die Ersetzung der Abgabe der E-Bilanz durch die Abgabe in Papierform mit der Begründung der persönlichen oder wirtschaftlichen Unzumutbarkeit, scheitert in der Regel. Wer z.B. parallel seine private Einkommensteuererklärung in elektronischer Form einreicht, hat schon den Beweis erbracht, dass die nötigen IT-Kenntnisse sowie die erforderliche Hardware vorhanden sind (persönliche Zumutbarkeit). Zudem sind Softwarelösungen zur E-Bilanz-Übertragung zu sehr günstigen Preisen zu erhalten und überdies steuerlich absetzbar (wirtschaftliche Zumutbarkeit). 
FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 9.9.2020, 3 K 6/20
VI. Neue Gesetzgebungsvorhaben

Einigung auf verschärftes Klimaschutzgesetz

Deutschland setzt sich das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden und Verbraucher in punkto CO2-Preis zu entlasten. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um 65 Prozent reduziert werden. Bis 2040 sollen sie bereits um 88 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr zurückgegangen sein. Die Klimaschutzanstrengungen werden so fairer zwischen den jetzigen und künftigen Generationen verteilt, wozu das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung Ende April aufgefordert hatte.  

Das Klimaschutzgesetz führt das System der jahresscharfen zulässigen Emissionsmengen für die einzelnen Sektoren für die 20er Jahre fort und senkt sie deutlich ab. Den Hauptanteil der zusätzlichen Minderung bis 2030 werden die Energiewirtschaft und die Industrie übernehmen, da dies die Sektoren mit den höchsten Emissionen sind. Zudem spielt die erneuerbare Energieversorgung eine Schlüsselrolle für Emissionsminderungen in allen anderen Sektoren, in denen erneuerbar erzeugter Strom fossile Brenn- und Kraftstoffe ersetzen kann.

Das neue deutsche Klimaziel für 2030 berücksichtigt auch das neue höhere EU-Klimaziel für 2030, auf das sich alle Mitgliedstaaten unter deutscher Ratspräsidentschaft Ende 2020 verständigt hatten. Auch für die 30er Jahre sieht das Gesetz für jedes einzelne Jahr konkrete Minderungsziele vor. Wie diese zwischen den Sektoren aufgeteilt werden, wird im Jahr 2024 entschieden.

Neu ist eine Zielvorgabe für den Erhalt und den Ausbau der sogenannten natürlichen Senken wie Wälder und Moore, die benötigt werden, um die unvermeidbaren Restemissionen von Treibhausgasen, etwa aus der Viehhaltung oder bestimmten Industrieprozessen, zu kompensieren. 

Zusätzlich zum Beschluss des neuen Klimaschutzgesetzes hat die Bundesregierung ein Sofortprogramm angekündigt, mit dem sie die Umsetzung der neuen Klimaschutzziele für die verschiedenen Sektoren unterstützen wird. Dies soll mit zusätzlicher Förderung im Umfang von bis zu 8 Mrd. Euro geschehen – aber auch mit zusätzlichen Vorgaben. So sollen beispielsweise die Energiestandards für Neubauten gestärkt werden. Die Kosten des CO2-Preises sollen künftig nicht mehr allein von den Mietern, sondern zur Hälfte von den Vermietern getragen werden, da Vermieter über energetische Sanierungen und die Art der Heizung entscheiden.

Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes
Begleitender Beschluss des Bundeskabinetts vom 12.05.2021
Gesetz über die Sorgfaltspflichten in Lieferketten
Das Gesetz über die Sorgfaltspflichten in Lieferketten (LkSG) schien zunächst auf der Zielgeraden ausgebremst worden zu sein. Nachdem der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 7.Mai 2021 keine Einwände gegen den Regierungsentwurf erhob und am 17. Mai 2021 im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales eine öffentliche Anhörung stattfand, war die Annahme des Gesetzes in der 2. und 3. Lesung ursprünglich für den 20. Mai 2021 geplant, jedoch hat der Bundestag die Beratung von der Tagesordnung abgesetzt. Kurzfristig wurde nun  doch  eine Einigung erzielt, die im Vergleich zum Referentenentwurf  und zum Regierungsentwurf  im Wesentlichen folgende Änderungen vorsieht:

Anwendungsbereich: Gemäß des neuen § 1 Abs. 1 S. 2 LkSG ist das Gesetz auf Unternehmen ungeachtet ihrer Rechtsform anzuwenden, die gemäß § 13 d HGB eine Zweigniederlassung im Inland haben. Somit können auch Unternehmen mit Hauptsitz im Ausland unter das Gesetz fallen, wenn sie eine Niederlassung in Deutschland haben und dort über 3.000/1.000 Arbeitnehmer beschäftigt sind.

Zivilrechtliche Haftung: Im Gesetz wurde ein neuer Absatz § 3 Abs. 3 LkSG aufgenommen "Eine Verletzung der Pflichten aus diesem Grundsatz begründet keine zivilrechtliche Haftung. Eine unabhängig von diesem Gesetz begründete zivilrechtliche Haftung bleibt unberührt." 
Menschenrechtsbezogene und umweltbezogene Pflichten: Das LkSG spricht nun in §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 2, 8 Abs. 1 und 9 Abs. 1 LkSG von „menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Pflichten", was eine Ausweitung im Vergleich zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung, da es nun auch explizite „umweltbezogene Pflichten“ gibt.
Abbruch der Geschäftsbeziehungen: Im Gesetz wurde in § 7 Abs. 3 S. 2 LkSG folgender neuer Satz aufgenommen: „Die bloße Tatsache, dass ein Staat eines der in der Anlage zu diesem Gesetz aufgelisteten Abkommen nicht ratifiziert oder nicht in sein nationales Recht umgesetzt hat, führt nicht zu einer Pflicht zum Abbruch der Geschäftsbeziehung.“ 
Damit wird klargestellt, dass ein außenwirtschaftliches Engagement auch in solchen Staaten grundsätzlich möglich sein kann, welche die internationalen Abkommen, wie beispielsweise die ILO-Kernarbeitsnormen, nicht ratifiziert oder umgesetzt haben.

Verantwortung für mittelbare Zulieferer: In § 9 Abs. 3 S. 1 LkSG wurde der Begriff „substantiierte Kenntnis“ definiert, die demnach gegeben ist, wenn einem Unternehmen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die eine menschenrechtliche Verletzung oder einen Verstoß gegen eine umweltbezogene Pflicht bei mittelbaren Zulieferern möglich erscheinen lassen (das Merkmal der „tatsächlichen Anhaltspunkte“ wurde neu aufgenommen).

Änderung im Betriebsverfassungsrecht: Es wurde ein neuer § 106 Abs. 3 Nr. 5b BetrVG eingeführt. Danach muss der Unternehmer den Wirtschaftsausschuss im Unternehmen über Fragen der unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten gemäß dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz“ unterrichten und diese mit ihm beraten.

Die aktuelle Textfassung im Änderungsmodus ist als PDF-Dokument angehängt.  

Nach der zweiten und dritten Lesung im Bundestag, stehen voraussichtlich Ende Juni der zweite Durchgang im Bundesrat und im Juli die Verkündung des Gesetzes an. Die neuen Sorgfaltspflichten greifen dann voraussichtlich ab Januar 2023 für Unternehmen über 3.000 Mitarbeiter und ab Januar 2024 für Unternehmen über 1.000 Mitarbeiter.

Kabinett beschließt großes Verordnungspaket zur Umsetzung des EEG 2021

Die Bundesregierung hat am 19. Mai 2021 den vom BMWi vorgelegten Entwurf einer Verordnung zur Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021 und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften beschlossen und damit den gesetzlichen Auftrag aus der EEG-Novelle umgesetzt, die zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist.

Kern der Änderungsverordnung ist die Konkretisierung der EEG-Umlagebefreiung von grünem Wasserstoff. In der Verordnung wird aufgezeigt, wann Wasserstoff für die Zwecke der EEG-Umlagebefreiung als „grüner Wasserstoff“ anzusehen ist, was der Fall ist, wenn der Stromverbrauch zur Herstellung von Grünem Wasserstoff zu 100 % aus Erneuerbaren Anlagen gedeckt wird. 

Verordnung zur Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021 und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften
Das “Betriebsrätemodernisierungsgesetz” passiert den Bundestag

Der Bundestag hat am 21. Mai 2021 in zweiter und dritter Lesung das Gesetz zur Förderung der Betriebsratswahlen und der Betriebsratsarbeit in einer digitalen Arbeitswelt (“Betriebsrätemodernisierungsgesetz”) verabschiedet, welches folgende Kernpunkte enthält:

Beschäftigte, die zu einer Betriebs- oder Wahlversammlung einladen oder die Bestellung eines Wahlvorstands beantragen, sind künftig vom Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses unkündbar.

Das Mindestalter für die Wahlberechtigung beträgt künftig 16 statt bisher 18 Jahre, die Altersgrenze bei der Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung entfällt. 

Die aufgrund der Covid-19-Pandemie befristet eingeführte Zulassung virtueller Betriebsratssitzungen wird zu einer dauerhaften Regelung umgestaltet.

Ein neuer § 79a BetrVG legt fest, dass der Betriebsrat bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die Vorschriften über den Datenschutz einzuhalten hat. Soweit der Betriebsrat zur Erfüllung der in seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben personenbezogene Daten verarbeitet, ist der Arbeitgeber der für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Diese Regelung wird nun ergänzt um eine Regelung, dass der Datenschutzbeauftragte gegenüber dem Arbeitgeber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist über Informationen, die Rückschlüsse auf den Meinungsbildungsprozess des Betriebsrats zulassen. 

Der Versicherungsschutz bei der Heimarbeit ist nicht mehr auf „Betriebswege“, etwa zum Drucker in einem anderen Raum, beschränkt, sondern wird auf Wege im eigenen Haushalt zur Nahrungsaufnahme oder zum Toilettengang ausgeweitet. Darüber hinaus wird er bei Homeoffice-Tätigkeit auch auf Wege ausgedehnt, die die Beschäftigten zur Betreuung ihrer Kinder außer Haus zurücklegen. Es wird ein neues Mitbestimmungsrecht zur Ausgestaltung mobiler Arbeit eingeführt.

Das Gesetz wird nun dem Bundespräsidenten zur Ausfertigung zugeleitet. Dann kann es im Bundesgesetzblatt verkündet werden und am Tag danach in Kraft treten.

Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Betriebsratswahlen und der Betriebsratsarbeit in einer digitalen Arbeitswelt
Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages: Gesetz zur Förderung der Betriebsratswahlen und der Betriebsratsarbeit in einer digitalen Arbeitswelt
Pressemitteilung des Bundesrates vom 28.05.2021
Mit freundlichen Grüßen
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Geschäftsführerin
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